
 
Gemeinde Ibach 

  
                       Kreis Waldshut   
anerkannter Erholungsort 900 - 1100 Meter          
                        

 
Haushaltssatzung der Gemeinde Ibach für 

das Haushaltsjahr 2024 
 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung, hat 
der Gemeinderat am 22.01.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. 
 

 
 
 

 

Bürgermeisteramt 



 
 
 

 
 
 

 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.  
Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 
GemO der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt. 
Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Waldshut am 
20.02.2024 genehmigt. 
Der Haushaltsplan liegt gemäß § 81 Abs. 3 GemO in der Zeit vom 04.03.2024 bis einschließlich 
12.03.2024 während der Dienststunden im Rathaus Ibach und im Rathaus Dachsberg öffentlich aus. 
 
Ibach, den 01.03.2024 
 
 
Helmut Kaiser 
Bürgermeister 
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